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Anklageerhebung wegen Mordes und  

sexueller Nötigung im besonders schweren Fall 

 

Ende Januar 2023 hat die Staatsanwaltschaft Flensburg Anklage gegen den heute 54 

Jahre alten Angeschuldigten wegen des Vorwurfs des Mordes und wegen des besonders 

schweren Falls der sexuellen Nötigung in mehreren Fällen erhoben. Der Angeschuldigte 

befindet sich in Untersuchungshaft. 

 

Den Vorwürfen liegen folgende Sachverhalte zugrunde: 

 

In der Zeit von 2014 bis Juli 2022 betrieb der Angeschuldigte ohne entsprechende Quali-

fikation eine Praxis als Heilpraktiker. Diese hatte er in dem gemeinsam mit seiner schwer 

erkrankten Ehefrau in Esgrus bewohnten Haus eingerichtet. Bei Ausübung der Tätigkeit 

als Heilpraktiker täuschte der Angeschuldigte die ihn aufsuchenden Frauen über seine 

fehlende Qualifikation.  

 

Die Staatsanwaltschaft Flensburg geht davon aus, dass der Angeschuldigte an den ihn 

aufsuchenden Frauen Massagen sowie nicht indizierte und schmerzhafte Maßnahmen im 

Intimbereich vornahm, um sich sexuell zu erregen. Nachdem eine der Frauen die „Be-

handlung“ habe abbrechen wollen, habe der Angeschuldigte gedroht, heimlich gefertigte 

Nacktaufnahmen im Internet zu veröffentlichen. Diese Frau erstattete schließlich Strafan-

zeige. 
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In Reaktion auf das daraufhin eingeleitete Ermittlungsverfahren fürchtete der eigentums- 

und vermögenslose Angeschuldigte, dass sich seine Ehefrau von ihm abwenden und er 

alles verlieren werde. Um seinen Lebensstandard zu erhalten und um an das Erbe seiner 

Ehefrau zu gelangen, beschloss er sie zu töten. In Ausführung dieses Entschlusses ver-

abreichte er seiner Ehefrau ohne deren Wissen eine Überdosis eines Medikamentencock-

tails. Als sie entgegen seiner Annahme nicht sofort verstarb, stach er mit einem Küchen-

messer mit einer Klingenlänge von ca. 20cm zweimal in den Bauch seiner geschwächten 

Ehefrau ein. Diese verstarb nach den Feststellungen der Rechtsmedizin an einer Tablet-

tenintoxikation. 

 

Der Angeschuldigte hat sich zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen eingelassen. Er 

räumt ein, ohne Ausbildung als Heilpraktiker praktiziert zu haben. Seine Tätigkeit hätte 

aber nicht seiner sexuellen Befriedigung gedient. Auch den Tatvorwurf des Mordes be-

streitet der Angeschuldigte. Seine körperlich geschwächte Ehefrau habe gemeinsam mit 

ihm aus dem Leben scheiden wollen. Die ungerechtfertigten Vorwürfe gegen seine Per-

son und die damit einhergehenden Ermittlungen hätten seine Ehefrau „kaputt gemacht“. 

 

Das Gesetz sieht für Mord (§ 211 StGB) eine lebenslange Freiheitsstrafe vor. Ein beson-

ders schwerer Fall der sexuellen Nötigung wird nach dem Gesetz mit einer Freiheits-

strafe nicht unter zwei Jahren bestraft. 

 

Termine zur Hauptverhandlung werden nach der Eröffnung des Hauptverfahrens seitens 

des Landgerichts Flensburg bekanntgegeben. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass bis zu einer eventuellen rechtskräftigen Verurteilung 

jeder Angeschuldigte als unschuldig gilt. 
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